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KreisWatt für den Kreis Gietzen.
JuhaltS -lleberficht : Bewirtschaftung der Möhren . — Bekämpfung des Schleichhandels . - Reichsgetreideordnung.

Bekanntmachung.
Betr . : Die Bewirtschaftung der .MöhvM.

Wir seheil uns veranlaßt , darauf hlnzuweisen, daß durch un¬
sere Verordnung vom 5. Oktober v. Js . in der Fassung der Ver¬
ordnung vom 9. November v. Js . Wer die Bewirtschaftung von
Weißkohl, Rotkohl, Wirsingkohl und Möhren , Möhren aller Llrt
kvote Möhren oder Gelbrüben , gelbfleischige Möhren , weiße Möh-
pen und Karotten ) im ganzen Gebiet des GroßherzogtuMs Hessen
tarr mit imfcter Genehmigung abgesetzt werden dürfen . Dies«
Verordn ungerftrecktsichanchaufdiejenigen Möh¬
ren , welche durch Verziehen oder Lichten der Aus¬
saatmöhren gewonnen werden.

Von dieser Msatzbeschränkung bleibt unberührt der Absatz durch
dien Erzeuger an den Verbraucher , wenn nicht mehr als 5 Kilo-gimrn an den gleiäien Verbraucher abgesetzt werden,sonne der Ab->durch den Mein Händler und der Verkehr auf öffentlichen Märk-

l. Tie Kleinhändler müssen im Besitz unserer braunen Ausmeis-
farte fein.

Ern übermäßiges Verziehen der Möhrenfelder , der Absatz ohne
lvenehruiguug oder an nicht berechtigte Personen , sowie ein Ver¬
kauf der Möhren über den Erzeuger -Höchstpreis ist verboten.

Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschriften werden nach § 8
bet Bekanntmachung vom 5. Ottober v. I ., soweit nid# nach
anderen Strafbestimmungen eine härtere Strafe verwirkt ist, mit
Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu 10 000
Mk. oder mit einer dieser Strafen bestraft. Neben der Strafe kann
auf Cinziehrmg der Vorräte erkannt werden, auf die sich die straf¬
bare Handlung bezieht, ohne Umerschi<d , ob sie dem Täter ge¬
hören oder nicht.

Mainz,  den 17. Juli 1918.
Hessische Landes -Gemüsestelle. Verwaltungsabteilnng.

Der Vorsitzende:
Werner,  Regierlingsrat.

Betr . i oben.
Die Hessische LandeS-Gemüsestelle

an die
Großh. Bürgermeistereien der Landgemeinden des Kreises.

Unter Hinweis auf vorstehende Bekamrtmachung empfehlen
wrr Ihnen mit Bezugnahme auf ß 10 der Bekanntmachung Groß¬
herzoglichen Ministeriums des Innern vom 29. September v. I .,
diese vorsteheilde Bekanntmachung in Ihren Gemeinden ortsüblich
veröffentlichen zu lassen. Das Polizeipersonal wollen Sie an-
weisen, die Einhaltimg der Borfckiriften der Bekanntmachung zu
vontrollreren und Zuividerhandlungen zur Anzeige zu bringen.

Mainz,  den 17. Juli 1918. 5408V
Der Borsitzeilde:

Werner , Regierungsrat.

Bekanntmachung
betreffend Bekämpfung des Schleichhandels, hier : Kontrolle des
Transports der nächtigsten Lebensmittel guf der Eisenbahn Vom

'9 . Juli 1918.
. üm die Verteilung und zweckmäßige Verwendung der in
1 . arr Relchßgetreldeorbnung genannten Früchte einschließlich

x m Ach, 2 b\escr Besrimmung aufgeführten Erzeugnisse sicher-
ruslellen, wrrd mit Wrrckuug vom 15. JUti h. I . anqeordnet , daß
bx .der Versendung dieser Güter mit der Eisenbahil .sine Ab-
m \)t der Veiördeiungspapiere (Frachtbrief , Eiseubachipaketadresse)

W vv ' NeickBgetreidestelle, Mteilung Fr-achtprüfnllg , an-
geschnebenen (adressierten) und frei gemachten Umschläge dem Be-

überaeben ist. Dies gilt ailch für nach-
trägsickL Anweisungen, die von dem Msender (vgl . § 73 der Eisens
bahuverkehrsoronimg ) oder dem Empfänger über die Sendung ne¬tto sieu werden , ^

foo :: nochmals auf die Verordnung des Staatssekretärs
de-,- Krieg^er, ' >,hrunbsamtes vom 16. April d I in Nr 95

vvm 24 KE1918 (S . 440 ) verwiestDarm stadt,  den 9. Juli 1918,
Großherzogliches Ministerium des Innern,

v. H o m b e r g k.

® <tr  :  Rnchsgetreideorduung fiir die Ernte 1918 . Vom 29. Mai

Verordnung.
m dundesrctt hat auf Grund des 8 8 des Gesetzes Über di»
Vrmüchtisung des Buudesrats zu wirtfchaftlicheil Maßnahmen Ufa

l

vom 4. August 1914 (Reichs- Gesetzbl, S 327) folgende VerordmmU
erlassen:

Artikel  1.
Für den Verkehr mit Getreide , Hülsenfrüchten , Buchu>eizenj

und Hirse aus der Ernte 1918 gelten die Vorschriften der Reicks
getreideordnung für die GrrM IAH'? vom 21. Juni 1917 (Reichst
fGesetzbl. S . 507 ) mtt den aus folgenden Vorschriften sich ergebenden!
Aenderungen:

1. Im 8 1 Abs. 1 sind zwischen den Worten „ Hafer ." und
„Erbsen " in besonderer Zeile die Worte „ Mais (Welschkorn, tür¬
kischer Weizen, Kukuruz)," und zwischen den Worten „ Wicken,"
mrd „ Buchweizen." in besonderer Zeile das Wort „ Lupinen/*
einzu fügen.

2. Im § 1 Abs. 2 Satz 2 ist hinter „ Stroh " sin zufügen , „miß
dem Gerben die Spelzspreu, " .

3 . Im 8 1 Abs. 3 wird Satz 1 gestrichen nrid als Abs. 4
folgende Vorschrift eingefügt:

„Von der Beschlagnahme toerdeii nicht betroffen die #un
Veriveirdung als Frischgemüse angebauten und geernteten Erbsen
und Bohiren . Dies gilt für Futtererbsen aller Act (Peluschken.)
und Ackerbohnen jedoch nur insoweit , als die Aberuttlng als
Frischgemüse von dem' Komülunatberbande gestattet oder ML
Erfüllung eines Lieferungsvertrags vorgenommen imrd, den die
Reichsstelle für Gemüse rrnd Obst oder eine von ihr ermächtigt«
Stelle abgeschlossenoder genehmigt hat , oder in den die Reichs¬
stelle für Gemüse und Obst oder eine voii ihr ermächttgte Stelle
als vertragschließende Partei cmgetreteii ist."

4. Iw 8 2 ist unter „ Getreide " statt der Wörte „Gerste und
Hafer " zu setzen „ Gerste Hafer und Mais (Mlschkoru , ttirkischer
Weizen, 'Knkurnz)" .

Unter Hülsenfrüchte " ist statt der Wort „Linsen und Wicken"
zü setzen „Linsen. Wicken und Lupinen " .

5 . 8 3 Abs. 1 erhält als Satz 3 folgeiide Vorschrift:
„Für die Entfernung von Früchten aus dem Bezirk eines

Kom'muu alve rbandes gelten außerdem die Vorschriften der §§
22, 54 Abs. 1."

6. Hinter 8 3 wird folgender 8 3a eingefügt:
„Vor der Trennung vom Boden dürfen Kaufverträge über

Früchte oder andere auf Veräußerung oder Erwerb von Früchtertz
gerichtete Verträge nicht abgeschlossen werden, ivenn nicht dev
Kommunalverband schriftlich seine Zustimmung erklärt hat

Verträge die vor JUkrafttreten dieser Verordnung abge¬
schlossen worden sind, sind nichtig."

7. 8 ? Abs. 1 erhält folgende Fassung:
' 'Trotz der Beschlagnahme dürfen Unternehmer landwird,

schaftsicher Bettiebe aus ihren selbstgebanten Früchten ver¬brauchen :
l . zur Ernährung der Selbstversorger auf den Kopf für die

Zert vom 16. August 1918 ab
3) an Brotgetreide monatlich neun Kilogramm !,
b) an Gerste, Hafer und Mais nronatlich insgesamt zwei Kilo¬

gramm,
e) an Hülsenfrüchten monatlich insgesamt ein Kilogramm Ge¬

menge, in dem sich Hülsenfrüchte beftnden, gilt als Hülsen¬
früchte,

chan Buchweizen wr baä  ganze Wirtschaftsjahr insgesamt
sUNfundzwanzlg Kitogramm,

e) an Hirse für das ganze Wirtschaftsjahr insgesamt zehnKllogvamM;
Eiterung des im Betriebe gehaltenen Viehes die vom!

R -elchskanzler festgesetzten Mengen ; diese dürfen nur in ge¬
droschenem Zustaild verfüttert luerden, soweit nicht der KomX
munalverbaW Ausnahmen gestattet;

3 . »ur Bestellung der zum Betriebe gehörenden Grundstücke aufdas Hektar : r
<m Wiiltervoggen bis zu sinhundertfünfundfünfzig Kilogramms
an SoinmMroggen bis zu eiirhuudertsechzig .Kilogramm
an Wlnterlveizen bis zu sinhunderttlemlzig Kilogramm
an Sommerweizen bis zu eiuhundertfünfundachtzig Kilogramm,
an Spelz bis zu zweihundertzehn Kilogramm , ^
<m Gerste bis zu einhundertsechzig .Kilogramm,

^aser bis zu einhundertfüufzig Kilogramm,
mt  bis ui  einhundertfünfzig Kilogramm,
cm  Erbsen cun schließ sich Futtererbsen aller Art (Pelilschken) und

an Bohnen bis zu zlveihundert Kilogramm
an großen Blktorm -Erbsen und an Ackerbohilen bis zu dlruvunderl

Zkllogramm, ^ *
an Linsen bis zu einhundert Kilogramm,
an Saattmcken bis zu einhundert MogvamM.
Mt Luplneil bis Kl Kmihundert Kilogramm,



a
dt Mischfrucht dieselben Sätze nach dem Mischungsverhältnisse

der Früchte,
an Buchwerten bis m  einhundert Kilogramm ',
an Hirse bis -u dreißig Kilogramm '.
Die Larmeszenttalbehörden sind ermächtigt , die Saatgutmengen!
bei dringendein ivirtschaftlichen Bedürfnis für einzelne Betriebe
oder ganze Bezirke bis zu einer twu der Reichsgetreidestelle zu
bestimmendest Grenze zu erhöhen ."

8 . A 7 Ms . 2 erhält folgende Fassung:
„Ms Selbstversorger gelten , vorbehaltlich einer anderen

Bestimmvng nach § 62, der Unternehmer des landwirtschaft-
'ichen Betriebs , die Angehörigen seiner Wirtschaft einschließlich
oes Gesindes sowie NaturalberechtiAe , solveit sie als Lohn oder
tls Leibgedinge (Mtenteil , Auszug , Ausgedinge , Lei^ ucht)
Frischte der in Frage kommenden Art oder daraus hergestellt«
Emeugnisse Pu beanspruchen haben ."

9 . Z 8 Satz 2 erhält folgende Fassung:
„Das nach Maßgabe dieser Bestimmungen erworbene Saat-
darf bis yi\  bert im § 7 Ahs. 1 Nr . 3 für selbstgebantes

«Saatgut feftgeietzten Mengen zur Bestellung verbraucht werden ."
10 . In den §8 9 Ms . 1 Satz 3, 10, 43 W>1 1 und 62, Ms . 2

wird das Wort „verwenden " durch das Wort „verbrauchen " ersetzt.
11 . Zw 8 9 Ms . 2 ist anstatt „ 1917 " zu setzen „ 1918 " .
12. Im ß 10 ist hinter dem Worte „ bestehen." einzufügelß

„sowie selbstgebauten Mais und selbstgebaute Lupinen " .
13. 8 11 Ms . 1 erhält folgende Fassung:

„Die Beschlagnahme endet mit dein fteihändigen Eigene
tu mser werbe durch die Reichs getreidestelle oder den Kommunal-
verband , für den die Vorräte beschlagnahmt sind, mit der Eirt-
eignuna oder mit der Versallerklärung (8 70)."

\A.  Zm § 12 ist statt der Zahl „ 11" M setzen
„10 8 11 Abs. 1" .

15. Im 8 16 ist anstatt „ 1918 " zu setzen „ 1919 " .
16. Zm 8 16 Abs. 1 Satz 2 werden hinter dem Worte „ Vor¬

schriften" die Worte „ für die Berwendimg der den Betrieben ge¬
lieferten Früchte und Erzeugnisse, " und hinter dent Morte ,.Er¬
zeugnisse" die Worte „der Betriebe " eingefügt.

17. Itn 8 20 ist statt der Worte „ Ernteflächenerhebuna nach
der Verordnung vom 20. Mai 1917 (Reichs -Gesetzbl. S . 413 ) imb
der Erntevorschätzung " zu setzen,,Anbcui ^ mrd Erntestächenerbebung
mul) der Verordnung vom 21 . März 1918 (Reichs- Gefttzbl . S . 133)
rrnd der Ernteschätzuna ."

18 . Im 8 23 Abs. 1 Satz 1 ist anstatt der Worte „zur
Versorgung ihrer Bevölkerung zurückbehalten werden dürfen (§ 32 )"
|u setzen „zur Durchführung der Selbstwirtschaft (8 31) und zum
Futterausgleiche (8 61) zurückbehalten werden dürfen ."

19. Im 8 23 Abs. 2 loird hinter dein Worte „ Betriebe"
eingefügt : „bis zu dem vvn der Reichsgetreidestelle bestimmten
Zeitpunkt " .

20 . Im 8 25 Abs. 1 ist vor dem bisherigen Satze 1 als erster
Satz zu setzen:

„Der Kommunal Verb and hat eine kaufmännisch eingerichtete
Geschäftsstelle zu uuterhalten ."

Zn dem bisherigen Satze 1 werden die Worte „Ter Kom¬
munalverband " durch das Wort „ Er " ersetzt.

21 . 8 27 erhält folgende Fassung:
„Ter Kommunal verband hat der Reichsgetreidestelle nach

einem von ihr festgeftellten Vordruck monatlich die Zu - und
Abgänge an Saatgut an zu zeigen. Er hat ferner alle außer¬
gewöhnlichen Verärgerungen an den Vorräten sofort nach Ein¬
tritt der Veränderung anzuzeigen.

Ter Kommunal verband hat von den ihm nachß 6 zugegan-
genert Anzeigen sofort der Reichsgetreidestelle Mitteilurrg zu
machen."

22 . Im 8 31 Abs. 1 Satz 1 ist anstatt „ 1915 und 1916"
„1916 und 1917 " anstatt „ 15 . Mai 1918 " „ 15. Juni 1919 " und
anstatt „5 . Juli 1917 " ,15. Juni 1918 " zu setzen.

23 . Im 8 31 Ws . 2 ist anstatt „ 20 . Jul ! 1917 " „ 20 . Juni
1918 " und anstatt „5 . August 1917 " „5. Juli 1918 " zu setzen.

Anstatt des bisherigen letzten Satzes ist zu setzen:
„Ter Einspruch kann auch darauf gestützt werden , daß der

Kommunalverband im Erntejahr 1917 seine Pflichten nach § 23
Ms . 1 oder 8 26 schuldhafterweise nicht erfüllt hat . Tie Landes-
zentralbehörde hat der Reichsgetreidestelle bis jlum 15. Juli 1918
mitzuteilen , welche Kommunal verbände sie endgültig als Selbst-
Wirtschafter anerkannt hat ."

24 . Im 8 31 Abs. 5 Satz 1 ist hinter den» Worte „ genügt"
ein zufügen:

„übet erfüllt ein Kommunal verband die ihm obliegende M-
lieferungspslM (§ 17 Ms . le , § 23 Ws . 1) schickdhaftenveise
nicht rechtzeitig, " .

25 . Im 8 32 Ms . 1 werden Satz 2 und 3 durch einen
Absatz getrennt und erhalten folgende Fassung:

„Die Selbftlieferung kann nicht ans einzelne Früchte be¬
schränkt toerden und hat sich auf die gesamte von den Erzeugern!
abzuliefernde Menge zn erstrecken.

Die selbftlieserndeit Kommunal verbärge haben für den Er¬
lverb der Frück>te mindestens ' zwei Kommissionäre zu bestellen "

Ferne , ivird im letzten Absatz des 8 32 die Zahl „3" durch dHe
Zahl „ 4" ersetzt.

26 . Im 8 32 Abs. 3 wird zwischen Satz 1 und Satz 2 folgende
Vorschrift eingefügt:

,,Außer oen hiernach sich ergebenden Mengen an Brot*
getrerde haben die selbst!tefernden Kommunalverbände alle von
ihnen erworbenen Früchte unverzüglich an die Reichsgetreide¬
stelle abzuliefern ."

27 . 8 36 erhält folgenden Abs. L:
„Tie Gemeinde hat von den ihr nach § 6 zugegangenen

Anzeigen dem Kommunalverbande sofort Mitteilung zu machen."
28 . Im 8 43 Abs. 1 ist anstatt „ 1918 " zu setzen „ 1919 " .
29 . 8 49 wird in folgender Weift ergänzt:

Im Abs. 1 wird hinter „ Reichsgetreidestelle " eingefügt „ von
den Landeszentralbehörden oder den von ihnen bestimmten
Stellen , von den A >mmunalverbänden " ; ferner werden hinter
den Worten „die Geschäftsbücher verwahrt werden " die Worte
eingefügt:

„oder in denen Früchte oder daraus hergestellte Erzeug¬
nisse zu vermuten sind ."

30 . 8 49 Abs. 2 Satz 1 wird durch folgende Vorschriften
erfttzt:

„Tie Eigerttümer der Vorräte und die Besitzer der Räume
sowie die von ihnen bestellten Betriebsleiter und Aufsichts¬
personen habett den nach Ws . 1 zum Betreten der Räume Be¬
rechtigten auf Erfordern die Borräte sowie deren Herkunft , ins¬
besondere bei Erwerb von Tritten den Veräußerer nach Namen
und Wohnung und den Kaufpreis , anzugeben und Auskunft
über die Betriebsverhältnisse zu erteilen . Sie haben den zum
Betreten der Räume Berechtigten aus Erfordern bei der Fest¬
stellung der ■Vorräte Hilft zu leisten, nach deren Anweisuugenl
Probeverarbeitungen vorzunehmen und den Betrieb während
der Besichtigung einzustellen . Wird die Hilfeleistung , die Probe¬
verarbeitung oder die Einstellung des Betriebs verweigert , so
kann die zuständige Behörde die erforderlichen Arbeiten auf
Kosten des Verpflichteten durch Tritte vornehmen lassen ."

31 . Im § 55 Abs. 1 lverden die Worte „auf Verlangen :"
gestrichen ; ferner wird folgende Vorschrift angefügt : „Das gleiche
gilt für die Spelzspreu ."

32 . Im § 55 Abs. 2 und Ms . 3 werden die Worte „ vom
Reichskanzler bestimmte Stelle " durch die Worte „ Reichsfutter-
mittel stelle, Geschäfts abteilung , G . m. b. H . (Bezugsveveinigrmg der
deutschen Landwirte )" ersetzt.

33 . Im § 58 werden folgende Aenderungen vorgenommen i
Ulrctiera ist statt der Worte „ aus Brotgetreide und Gerste so'ne

von" das Wort „und " zu setzen; unter c sind zwischen den Wortes
„eine " und „Mehlverteilungsstelle " die Worte . „ behördlich ge*
leitete " einzufügen . Ferner , wird hinter d unter e ein gefügt :

„anzuordnen , daß derjenige , der Früchte oder daraus her-
gestellte Erzeugnisse außerhalb der behördlich geregelten Verteil
lung zum Zwecke der Weiter Veräußerung erwirbt oder Verträge
abscUießt, die solchen Erwerb zum Gegenstände haben , binnen
drei Tagen nach dem Erwerb oder dem Vectra gsschluß dem
Kommunal verband Anzeige zu erstatten hat ;" .

Der bisherige Buchstabe e wird durch den Buchstaben 5
erfttzt und als Buchstabe g die Vorschrift hinzu ge fügt:

„die vou der Reichsgetteidestelle nach 8 17 Abs. 1 g , h , Abs. p
getroffenen Festsetzungen öffeuttich bekanntzumachen ."

34 . 8 61 erhält folgende Fassung :
„Tie Kommunalverbände haben nach Anweisung der Reichs-

futtermittelstelle fttr diejenigen Tierhalter , die nicht gemäß 8 7
versorgt sind, den FutterauSaleich mit den dazu von der Reichs¬
getreidestelle überwiesenen oder mit Zustimmung der Reichsge-
tteideftelle zurückbehaltenen Vorräten an Futtergetreide vorzu-
Nebmen."

o5 . Zur § 62 Abs. 1 ist cntftatt „ 1918 " zu setzen ,,1919 " .
66 . Zm 8 62 Ms . 2 ist vor den Worten „der höheren Ver¬

waltungsbehörde " anstatt „ Zustimmung " zu setzen „ Genehmigrrng " .
37 . 8 63 erhält folgende Fassung:

„Tie Kommunalverbände haben ausreichende Maßnahmen
zur Ueberwackrmg der Selbstversorger und der Betriebe , die ge¬
werbsmäßig Früchte verarbeiten , zu treffen . Tabei ist insbeson¬
dere anzuordnen:

a) daß die Verarbeitung der Früchte zu Mehl , Schrot , Grieß,
Grütze, Graupen , flocken und ähnlichen Erzeugnissen sowie zu
Futtermitteln in eigenen oder fremden Betrieben von der Aus¬
stellung von Erlaubnisscheinen (Mahlkarten , Schrotkarten ) ab¬
hängig ist;

d) daß die Erlaubnisscheine zur Verarbeitung von Früchten vom
Kommunalverbande selbst oder den von ihm mit Zustimmung
der Landes zerrtrall >ehörde bezeichneten Stellen ausgestellt tver-
dcn und nur innerhalb der auf ihnen vermerkten Fristen , die
nicht länger als zwei Monate vorn Tage der Msstellung ab
laufen dürfen , gültig sind : *

o) daß die Verarbeitung der Früchte jedesmal nur zur Schaf¬
fung eines Vorrats für höchstens zwei Monate gestattet wird:

(Fortsetzung dieser Bekannitnvachung in nächster Nr . des KreiSblatts .)

ZwillingSrunddruck der Brühl ' schen  Umv .-Buch - und Steindruckerei . R . Lange,  Gießen.
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